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grundstücks stark eingeschränkt, als auch diejenige eines Wohnungs-/Teilerbbau-
rechts, da ein Erwerber mit erheblichen finanziellen Belastungen für die Gemein-
schaft und damit ggf. der Notwendigkeit von Sonderumlagen kalkulieren muss. Ob 
die Aufhebung der Gemeinschaft durch Vereinbarung oder durch Vereinigung aller 
Wohnungserbbaurechte in einer Person den Verband – und damit das Vorkaufsrecht! 
– bestehen lässt,204 ist ungeklärt. Aufschiebend bedingte Vorkaufsrechte für diesen 
Fall einzuräumen, führt zu erheblichen Mehrkosten und erhöhen die sowieso schon 
vorhandene Komplexität nochmals. Das Hauptproblem besteht jedoch darin, dass 
bei Erwerb des Grundstücks durch die Gemeinschaft der Wohnungserbbauberech-
tigten nach Zeitablauf des Erbbaurechts zwangsläufig auch die Gemeinschaft er-
lischt. Das Grundstück wird herrenlos (§ 928 BGB), insbesondere findet kein quo-
taler Erwerb durch die bisherigen Wohnungserbbauberechtigten statt.205 Eine 
vorherige Übertragung auf die einzelnen Erbbauberechtigten in proportionalem 
Verhältnis setzt einvernehmliche Mitwirkung voraus, was bei einer Vielzahl von 
Wohnungserbbauberechtigten in praxi schwer lösbar scheint.206  

Für sonstige Rechte gelten die jeweiligen Vorschriften, die sich auf eine Teilung 
des belasteten Grundstücks beziehen. Auch hier wird es im Regelfall das Interesse 
der einzelnen Wohnungs-/Teilerbbauberechtigten sein, eine Aufteilung der Belas-
tung durchzuführen. 

 
 
6. Das weitere Schicksal des Wohnungs-/Teilerbbaurechts 
 
a) Veräußerung, Belastung, Inhaltsänderung. Ein Wohnungs-/Teilerbbau-

recht ist grundsätzlich wie jedes andere Erbbaurecht veräußerlich. Neben einer 
Veräußerungsbeschränkung nach §§ 5 ff. ErbbauRG kann auch eine nach 
§ 12 WEG vereinbart werden.207 Dies ist vom Gesetz nicht ausgeschlossen, auch 
die durch die Zustimmungspflicht geschützten Interessen sind unterschiedlich; der 
Grundstückseigentümer kann gemäß § 7 Abs. 1 ErbbauRG einerseits den mit dem 
Erbbaurecht verfolgten Zweck schützen, andererseits vorsorgen, dass die Persön-
lichkeit des Erwerbers Gewähr für die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Erb-
baurechtsinhalt bietet. Demgegenüber werden nach § 12 Abs. 2 S. 1 WEG die  
Interessen der anderen Wohnungs-/Teilerbbauberechtigten geschützt. Sind beide 
Zustimmungspflichten nebeneinander vereinbart, so wird die Veräußerung erst mit 
Vorliegen beider Zustimmungen wirksam. Wird eine Zustimmung ohne ausrei-
chenden Grund verweigert, so kann die Zustimmung des Grundstückseigentümers 
nach § 7 Abs. 3 ErbbauRG ersetzt und die nach § 12 WEG erforderliche nach § 43 
Abs. 1 Nr. 1 WEG erwirkt werden. Die Zustimmung des Grundstückseigentümers 
muss gemäß § 15 ErbbauRG nachgewiesen werden. Eine entsprechende Vorschrift 
für die Zustimmung nach § 12 WEG fehlt.208 Ein Eintritt in das Erbbaurecht er-
gänzende schuldrechtliche Vereinbarungen kann mit der Zustimmung erzwungen 
werden, ein entsprechender Eintritt in die Gemeinschaftsordnung ist zu empfehlen. 
Bei der WEG-Reform (BGBl. 2007 I S. 370) hat der Gesetzgeber nach Hinweis 
von Schneider 

209 beide Seiten geschützt: Einerseits führt eine Zwangsversteige-
rung aus rückständigen Wohngeldern iS § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG (neu) zum Erlö-
___________________________________________________________________________________ 
204 So wohl Dieckmann ErbbauZ 2020, 173 (181); insbesondere für den Untergang bei vertraglicher 

Aufhebung auch nach neuem Recht Hügel/Elzer WEG § 9a Rn. 37 f., 147. 
205 Drasdo ErbbauZ 2020, 143 (145); Schneider ZfIR 2018, 589 (592); aA wohl Weber ZWE 2019, 

251 (254). 
206 Drasdo ErbbauZ 2020, 143 (145 f.). 
207 Vgl. zu Einzelfragen Wolffskeel v. Reichenberg ErbbauZ 2020, 130 ff. 
208 Ist aber die Veräußerungsbeschränkung n. § 12 WEG als Vereinbarung iSv § 10 Abs. 2 WEG 

eingetragen, wirkt sie wie ein Veräußerungsverbot, vgl. Bärmann/Pick WEG § 30 Rn. 38. 
209 Schneider ZMR 2006, 660. 
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schen des (sonst) versteigerungsfesten Erbbauzinses iS § 9 Abs. 3 ErbbauRG. And-
rerseits kann nach der eingefügten Regelung in § 9 Abs. 3 Nr. 1 ErbbauRG der 
Erbbauzins auch gegenüber den rückständigen Wohngeldern nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 
ZVG (neu) versteigerungsfest gemacht werden. Dies ist bei Neuregelungen drin-
gend zu berücksichtigen. Bei einem versteigerungsfesten Erbbauzins, der vor der 
WEG-Reform geregelt war, sollte die Versteigerungsfestigkeit auch gegenüber 
rückständigen Wohngeldern gelten; da dies mangels Schutzes der rückständigen 
Wohngelder gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG (neu) vor der Reform ebenso war, kann 
der Gesetzgeber wohl nicht rückwirkend in die bestehende Rechtslage eingreifen. 
Dies müsste auch wegen des Vertrauensschutzes des Bürgers bei so komplexen 
Rechtslagen gelten. 

Das Wohnungs-/Teilerbbaurecht kann wie jedes andere Erbbaurecht belastet 
werden, eine gemäß § 5 Abs. 2 ErbbauRG vereinbarte Zustimmungspflicht ist zu 
beachten. Eine Inhaltsänderung des Erbbaurechts ist weder durch Beschluss aller 
Wohnungserbbauberechtigten ohne Zustimmung des Grundstückseigentümers, 
noch durch Vereinbarung des Grundstückseigentümers mit nur einem Wohnungs-
erbbauberechtigten möglich;210 nach BGH211 ist die Änderung des Umfangs des 
Erbbaurechts eine den gemeinschaftlichen Gegenstand und nicht bloß den Bruch-
teilsanteil betreffende unmittelbare Einwirkung. Das BayObLG212 lässt hier die 
Aufhebung der Zustimmungspflicht nach § 5 ErbbauRG nur für einzelne Woh-
nungserbbaurechte durch Vereinbarung (nur) mit diesen zu; es wendet hier § 747 
S. 1 an und übersieht, dass das Erbbaurecht auch nach der WEG-Teilung ein ein-
heitliches Recht bleibt, zu dessen unteilbarem dinglichem Inhalt die Zustimmungs-
pflicht gehört (→ § 4 Rn. 175), also § 747 S. 2 gilt. Die Lösung hätte hier über eine 
generelle Zustimmung für diese Einheiten gesucht werden müssen. Zu einer Ände-
rung der Gemeinschaftsordnung in den unter → Rn. 118 dargestellten Grenzen ist 
keine Zustimmung des Grundstückseigentümers nötig. Ein aufgeteilter (alter) Erb-
bauzins kann auch für einzelne Einheiten allein geändert werden, zB durch Ver-
einbarung nach § 9 Abs. 3 ErbbauRG. Eine Vereinigung von zwei Wohnungserb-
baurechten ist zulässig, auch wenn sie mit verschiedenen Einzelerbbauzinsreallasten 
und Anpassungsvermerkungen belastet sind; eine Verwirrung iS §§ 5, 6 GBO ist 
nicht zu besorgen, da nach § 7 Abs. 2 S. 1 GBO die Reallast auch an einem realen 
Grundstücksteil eingetragen sein kann.213 Auch eine Verlängerung des Erbbaurechts 
selbst ist nur unter Mitwirkung sämtlicher Wohnungserbbauberechtigter möglich.214 

 
b) Heimfall 
aa) Getrennter Heimfall. Bei wirksamer Ausübung des Heimfallrechts und 

dessen Vollzug (vgl. → § 4 Rn. 90 ff., 101 ff.) bleibt das Wohnungs-/Teilerbaurecht 
bestehen und steht dem Grundstückseigentümer zu. Infolge der rechtlichen Verselb-
ständigung von jedem einzelnen Wohnungs-/Teilerbbaurecht führt der Heimfall 
eines Wohnungserbbaurechts nicht auch zum Heimfall der übrigen Wohnungs-/ 
Teilerbbaurechte am gleichen Gebäude. Die Heimfallvoraussetzungen müssen daher 
für das jeweils betroffene Wohnungs-/Teilerbbaurecht allein vorliegen und der 
Heimfall für dieses allein entsprechend den gesetzlichen Vorschriften ausgeübt und 
vollzogen werden. Der Heimfall ist auf der Gläubigerseite (unter Miteigentümern) 
dagegen unteilbar (vgl. → § 4 Rn. 95). 
___________________________________________________________________________________ 
210 Str.; vgl. die Nachweise bei Theus RNotZ 2019, 573 (599).  
211 BGH NJW-RR 1998, 1387 z. Änder. d. Baubefugnis. 
212 Rpfleger 1989, 503; ebenso Rethmeier MittRhNotk 1993, 145 (156). 
213 OLG Hamm FG Prax 2007, 62 = DNotZ 2007, 225. 
214 Weber ZWE 2019, 251 (252), auch zur – abzulehnenden – Frage, ob aus dem Gesichtspunkt 

von Treu und Glauben (§ 242 BGB) eine Pflicht des unwilligen Wohnungserbbauberechtigten 
zur Veräußerung besteht. 
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bb) Gesamtheimfall. Infolge der rechtlichen Verselbständigung der einzelnen 
Wohnungs-/Teilerbbaurechte ist es auch unzulässig, bei Verfehlung eines einzelnen 
Wohnungserbbauberechtigten, also bei Vorliegen von einem Heimfallgrund in des-
sen Person, einen Gesamtheimfall auszuüben oder diesen als Inhalt des Erbbaurechts 
zu vereinbaren.215 Anders ist es jedoch, wenn ein Gesamtheimfall vereinbart ist für 
den Fall, dass die Verwaltung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird, insbesondere, 
wenn Mehrheitsbeschlüsse gegen eine solche gefaßt werden und die einzelnen 
Wohnungs-/Teilerbbauberechtigten nicht die ihnen zustehenden Maßnahmen da-
gegen mit Erfolg ergreifen (auch nach § 21 Abs. 3 WEG); in diesem Falle handelt es 
sich genau nicht um einen Gesamtheimfall, sondern liegt der Heimfallgrund bei 
jedem einzelnen Wohnungs-/Teilerbbaurecht vor und muss dann auch gegen jeden 
Wohnungs-/Teilerbauberechtigten gesondert erklärt werden. Für die Rechtsfolgen 
des Heimfalls gelten §§ 32 ff. ErbbauRG. 

 
c) Erlöschen, Vorrecht 
aa) Zeitablauf. Bei dem als Inhalt des Erbbaurechts vereinbarten Erlöschen 

durch Zeitablauf erlöschen alle Wohnungs-/Teilerbbaurechte in gleicher Weise, wie 
wenn noch das ursprüngliche einheitliche Erbbaurecht bestanden hätte. Da das Er-
löschen bei einem Erbbaurecht durch Zeitablauf von selbst erfolgt, ohne dass es 
irgendeiner Erklärung bedarf, wird das Grundbuch unrichtig, wie bei jedem ande-
ren Erbbaurecht und ist keine Vereinbarung nach § 4 WEG nötig. Für das Erlöschen 
des Erbbaurechts gelten nämlich die erbbaurechtlichen Vorschriften, da es sich hier 
um eine ausschließlich auf dem Erbbaurecht beruhende Rechtsfolge handelt, str.216 
Auch wegen § 1 Abs. 3 ErbbauRG ist eine Verlängerung iS § 27 ErbbauRG nicht 
nur für einzelne Einheiten zulässig, sondern nur für alle; wegen des sachenrechtli-
chen Bezugs ist eine Verlagerung der Entscheidung über die Annahme des Verlänge-
rungsangebots auf die Versammlung der Wohnungserbbauberechtigten ausgeschlos-
sen.217 Als praktikable – wenn durchsetzbare – Möglichkeit kommt hier nur der 
Erwerb der betroffenen Einheit eines verlängerungsunwilligen Erbbauberechtigten 
durch die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer in Betracht.218 Für die Entschä-
digung gelten §§ 27 ff. ErbbauRG.219 Für den Untergang des Bauwerks gilt § 13 
ErbbauRG. 

bb) Aufhebung. Ein Erlöschen des Erbbaurechts durch rechtsgeschäftliche 
Beendigung, die Aufhebung (§ 26 ErbbauRG), kann nur für sämtliche Wohnungs-/ 
Teilerbbaurechte gemeinschaftlich erfolgen. Dies ergibt sich einerseits daraus, dass 
unbeschadet der Aufteilung und der rechtlichen Verselbständigung das einheitliche 
Erbbaurecht die Grundlage bleibt. Andererseits entstünde durch die Aufhebung nur 
eines einzigen Wohnungs-/Teilerbbaurechts und dessen Wegfall ein Miteigentum 
des Grundstückseigentümers an dem Gebäude. Dies ist aber durch § 1 Abs. 3 Erb-
bauRG ausgeschlossen; die restlichen Wohnungs-/Teilerbbaurechte würden sich 
dann nur noch auf unselbständige Gebäudeteile beziehen. § 1 Abs. 3 ErbbauRG ist 
wesensnotwendig und kann daher auch nicht durch nachträgliche Änderungen 
umgangen werden. Zur Aufhebung ist die Aufgabeerklärung aller Wohnungserbbau-
berechtigten und die Zustimmung des Grundstückseigentümers nötig (vgl. → § 5 
Rn. 198 ff.), eine besondere Aufhebung des Sondereigentums ist nicht nötig. Eine 
Aufhebung der Teilung in Wohnungs-/Teilerbbaurechte ist durch Vereinba-
___________________________________________________________________________________ 
215 Bärmann/Pick WEG § 30 Rn. 76 ff.; Bauer/Schaub/Maaß AT F Rn. 277. 
216 Ebenso Bauer/Schaub/Maaß AT F Rn. 279; aA Bärmann/Pick WEG § 30 Rn. 51, der § 9 WEG 

anwenden will. 
217 Schneider ZfIR 2018, 589 (593); Theus RNotZ 2019, 573 (603); Weber ZWE 2019, 251 (253).  
218 Weber ZWE 2019, 251 (253). 
219 Vgl. hierzu auch Weber ZWE 2019, 251 (252) zur Frage, inwieweit die Ablehnung der Verlänge-

rung durch einen Wohnungserbbauberechtigten die Entschädigung insgesamt entfallen lässt. 
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rung nach § 4 WEG oder gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3 WEG zulässig, wodurch wieder ein 
einheitliches Erbbaurecht entsteht.220 

cc) Eine Umwandlung aller Wohnungs-/Teilerbbaurechte in Woh- 
nungs-/Teileigentum bei Hinzuerwerb des Grundstücks zu gleichen Miteigen-
tumsanteilen ist nur in der Weise möglich, dass das Erbbaurecht aufgehoben und 
gemäß § 3 WEG neues Sondereigentum begründet wird. Nach BayObLG221 führt 
eine Zuschreibung des Grundstücks zum Erbbaurecht (deren Zulässigkeit offen 
gelassen wird) mit anschließender Aufhebung des Erbbaurechts nicht zu einem 
Übergang des Sondereigentums auf den Miteigentumsanteil, da das Sondereigen-
tum nicht ohne den Mitberechtigungsanteil existieren kann (aus § 6 Abs. 1 WEG), 
also mit dem Erbbaurecht erlischt; mit Rapp222 ergibt sich dies unmittelbar aus § 12 
Abs. 3 ErbbauRG, da das gesamte Gebäudeeigentum (ungeteilt) Bestandteil des 
Grundstückseigentums wird. 

dd) Die Umwandlung einzelner Wohnungs-/Teilerbbaurechte in entspre-
chendes Wohnungs-/Teileigentum ist nicht möglich.223 Zwar könnte ein in-
haltsgleiches Sondereigentum an der Raumeinheit und Gemeinschaftseigentum am 
Gebäude entstehen, jedoch verlangen beide Institute eine verschiedene Grundlage, 
nämlich das Wohnungseigentum nach § 1 Abs. 4 WEG Miteigentum an einem 
Grundstück und das Wohnungs-/Teilerbbaurecht ein einheitliches Erbbaurecht als 
Grundlage. Für eine Kombination beider Institute am gleichen Gebäude fehlt daher 
die Rechtsgrundlage.224 Anstelle der rechtsgeschäftlichen Aufhebung eines einzel-
nen Wohnungs-/Teilerbbaurechts kann jedoch dessen Übertragung auf den Grund-
stückseigentümer vereinbart werden. Die Umwandlung kann daher nur insgesamt 
durch Aufhebung aller Wohnungs-/Teilerbbaurechte, also des gesamten Erbbau-
rechts, Erwerb entsprechender Miteigentumsanteile am Grundstück und Teilung 
nach § 3 WEG erfolgen. Schwierig ist es, wenn im Vorfeld (nur) einzelne Woh-
nungserbbauberechtigte einen entsprechenden Miteigentumsanteil erwerben; nach 
BayObLG225 kann hier nicht die Berechtigung am Erbbauzins geteilt werden, und 
der entsprechende Erbbauzins diesen Miteigentümer allein zugeordnet werden. Jede 
Erbbauzinsreallast kann als subjektiv-dingliches Recht nicht vom Grundstücksei-
gentum als ganzes getrennt werden, dessen wesentlicher Bestandteil sie nach § 96 
BGB ist. Möglich wäre aber eine Verwaltungs-/Benutzungsregelung nach § 1010 
BGB am Grundstück, wonach jeder Miteigentümer nur zur Einziehung „seines“ 
Erbbauzinses berechtigt ist und auch sonst absonderbare Eigentümerrechte allein 
gegenüber seinem Wohnungserbbaurecht ausüben kann; so würde eine Sonderbe-
ziehung bis zur Umwandlung entstehen. Der Erwerb des Erbbaugrundstücks durch 
die Wohnungseigentümergemeinschaft ist nach der Einfüfung von § 9a Abs. 1 WEG 
möglich,226 führt aber insbesondere bei Zeitablauf zu im Regelfall ungewollten und 
in praxi schwer lösbaren Folgeproblemen (siehe vorstehend → Rn. 123). 

ee) Vorrecht. Ist als Inhalt des Erbbaurechts ein Vorrecht auf Erneuerung des 
Erbbaurechts eingeräumt (§ 2 Nr. 6 ErbbauRG), so gilt dies grundsätzlich auch  
für Wohnungs-/Teilerbbaurechte. Bei einem derartigen Erneuerungsvorrecht ist 
jedoch das ursprüngliche Erbbaurecht bereits erloschen und wird der Abschluss 
___________________________________________________________________________________ 
220 Bauer/Schaub/Maaß AT F Rn. 278. 
221 BayObLG NZM 1999, 570 = MittBayNot 1999, 375 mzustAnm Rapp. 
222 Rapp BayObLG MittBayNot 1999, 375. 
223 BayObLG Rpfleger 1990, 507; vgl. BGH NJW 2014, 3024 (3026); Rethmeier MittRhNotK 

1993, 145 (157); Bauer/Schaub/Maaß AT F Rn. 280; Theus RNotZ 2019, 573 (604 f.). 
224 Rethmeier MittRhNotK 1993, 145 (156); Bärmann/Pick WEG § 30 Rn. 56. 
225 BayObLG Rpfleger 1990, 507. 
226 Zur früheren Rechtslage vgl. 6. A. § 3 Rn. 131; Schneider ZfIR 2018, 589 (593); Dieckmann 

ErbbauZ 2020, 173, (179 f.). 
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eines neuen Erbbaurechtsvertrages mit einem Dritten vorausgesetzt (vgl. → § 4 
Rn. 142 ff.). Wenn ein neuer Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen wurde, kann jedoch 
das Vorrecht nicht durch einen einzelnen Wohnungs-/Teilerbbauberechtigten auf 
Wiedereinräumung seines ursprünglichen Wohnungs-/Teilerbbaurechts ausgeübt 
werden. Dies würde als rechtlichen und wirtschaftlichen Zwischenschritt die Auf-
teilung in Wohnungs-/Teilerbbaurechte voraussetzen, was aber nicht Inhalt des Vor-
rechts ist. Gemäß § 31 Abs. 3 ErbbauRG, § 472 BGB steht das Vorrecht vielmehr 
allen bisherigen Wohnungs-/Teilerbbauberechtigten gemeinschaftlich zu und kann 
nur im ganzen ausgeübt werden. Wird es von einzelnen nicht ausgeübt, so können 
die übrigen das Vorrecht im ganzen ausüben (§ 472 S. 2 BGB).227 Bei der Ausübung 
des Vorrechts werden dann die ausübenden alten Erbbauberechtigten wiederum 
entsprechend ihrem bisherigen Anteil oder mit nach § 472 S. 2 BGB geänderten 
Anteilen neue Erbbauberechtigte. Aus dem Sinn des Vorrechts ist dann aber zu fol-
gern, dass die neuen Miterbbauberechtigten wieder untereinander zur Aufteilung in 
Wohnungs-/Teilerbbaurecht und gleicher Zuordnung des Sondereigentums gemäß 
§ 30 Abs. 1 WEG verpflichtet sind. 
___________________________________________________________________________________ 
227 Bärmann/Pick WEG § 30 Rn. 57, 58. 
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